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Abstract: Der Unabh�ngige Finanzsenat dokumentiert seine Berufungsent-
scheidungen in der Finanzdokumentation (Findok). Seit Mai 2006
steht diese auch via Internet zur Verf�gung. Die Findok wurde von
der �ffentlichkeit sehr positiv aufgenommen. Findok steht f�r Wis-
sensgewinnung im Steuerrecht. Monatlich recherchieren durch-
schnittlich 10.000 Personen in der Findok. Diese Dokumentation bil-
det die Basis, daneben erscheinen auf der UFS-Website monatlich der
UFS-Newsletter mit einer Auswahl an Rechtss�tzen sowie die Fach-
zeitschrift UFSaktuell, in der nicht nur UFS-Referenten, sondern
auch Praktiker und Wissenschafter zu Wort kommen.

1. Findok – Ausgangsposition

Der Unabh�ngige Finanzsenat (UFS), der organisatorisch im BMF eingeglie-
dert ist, erl�sst j�hrlich �ber 5.000 Berufungsentscheidungen. Die Doku-
mentation der UFS-Entscheidungen dient zur Erzielung einer einheitlichen
Entscheidungspraxis. Denn nach dem UFSG „hat der Pr�sident zur Ermçg-
lichung einer einheitlichen Entscheidungspraxis bei voller Wahrung der
Unabh�ngigkeit der Mitglieder in Aus�bung seiner Leitungsfunktion eine
Evidenzstelle einzurichten, die alle Entscheidungen in einer �bersicht-
lichen Art und Weise dokumentiert“1.

Stamm- und Folgerechtss�tze, Verweise auf VwGH-Erkenntnisse, EuGH-
Urteile etc. untermauern die Einheitlichkeit sowie Entwicklung der Recht-
sprechung. Bei unterschiedlichen Entscheidungen innerhalb des UFS und
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bei Abweichungen z. B. zu BMF-Richtlinien erfolgen in der Findok redak-
tionelle Anmerkungen. Da der UFS nicht in letzter Instanz entscheidet,
werden auch die anh�ngigen Verfahren bei den Hçchstgerichten und EU-
Vorabentscheidungsansuchen dokumentiert.

1.1 Findok – Inhalt

Der UFS wurde am 1. 1. 2003 als unabh�ngige Verwaltungsbehçrde gegr�n-
det. Er trat an die Stelle der bisherigen Rechtsmittelabteilungen der Finanz-
landesdirektionen. Die Behçrde hat ihren Sitz in Wien, und besitzt sieben
Außenstellen. In der Findok sind die Erledigungen des UFS in folgende
Dokumente gegliedert:
– Berufungsentscheidungen im Bereich Steuer, Strafsachen und Zoll
– Entscheidungen �ber Devolutionsantr�ge
– Beschwerdeentscheidungen in Strafsachen
– Vorlagebeschl�sse an den EuGH
– Sonstige Bescheide

Wichtige Entscheidungen enthalten Rechtss�tze, die kurz und pr�gnant die
rechtliche Aussage zusammenfassen. Manche Entscheidungen beziehen
sich auf einen Stamm-Rechtssatz und bilden Folge-Rechtss�tze. Die Ent-
scheidungstexte sind anonymisiert. Sofern trotz Anonymisierung R�ck-
schl�sse auf die betreffende Rechtssache mçglich sind, entf�llt die Ver-
çffentlichung des gesamten Textes2. Lediglich 4 % der Entscheidungen
werden aus diesem Grund nicht verçffentlicht.

1.2 Technischer Aufbau

Die 230 UFS-Mitglieder erfassen çsterreichweit die Dokumente mit Zusatz-
informationen (Kategorien): Neben Schlagworten, einer �berschrift und
Normen werden noch hçchstgerichtliche Verweise und redaktionelle
Anmerkungen hinzugef�gt. Sobald der Zustellnachweis an die Parteien
beim UFS einlangt, werden die Dokumente f�r die Findok freigegeben und
abgefertigt. Damit stehen sie den Findok-Benutzern (der Verwaltung und
der �ffentlichkeit) zur Verf�gung.
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Abbildung 1: Erfassung und Abfrage

Eine wichtige Kategorie stellt die „Norm“ dar: Der Referent tr�gt die der
Entscheidung zugrunde liegenden Normen in die Kategorie Norm ein,
wobei eine Normentabelle f�r einheitliche Abk�rzungen sorgt. Bei einer
Novelle wird die Stammfassung eingetragen und mit “g�ltig am“ der ent-
sprechende Bezugszeitraum ausgew�hlt. Bei der Verlinkung ins RIS erh�lt
man so die entsprechende Fassung.

1.3 Zugriff auf die Findok

Der Zugriff erfolgt sowohl �ber das Internet als auch �ber das Intranet.

1.3.1 Internet

Auf Findok kann jede(r) Internetbenutzer(in) �ber die BMF-Homepage mit
der Adresse https://www.bmf.gv.at oder direkt auf https://findok.bmf.gv.at
zugreifen. Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Die Findok-Abfrage
wurde optimiert f�r Internet Explorer ab Version 5.0, ein problemloser
Zugriff wird aber auch mit Firefox gew�hrleistet.
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1.3.2 Intranet

Die Findok steht dem UFS in einer erweiterten Version auch im Intranet zur
Verf�gung. Diese Version enth�lt mehr Abfragemçglichkeiten und mehr
Informationen, die nur f�r den UFS relevant sind. So sind beispielsweise
die Autoren der Berufungsentscheidung ersichtlich oder auch die nicht
„anonymisierbaren“ Entscheidungen abrufbar.

1.4 Findok – Usability

Die Findok bietet komfortable Recherchemçglichkeiten f�r den (auch nicht
so ge�bten) Benutzer.

1.4.1 Findok – Suchmçglichkeiten

Drei Suchmçglichkeiten stehen im Internet zur Verf�gung:
– Suche neuer Inhalte

bietet einen raschen Zugriff auf aktuelle Rechtss�tze des UFS.
– Freie Suche

bietet die grçßte Auswahl unterschiedlicher Zugriffsmçglichkeiten auf
die Inhalte der Findok.
Die Entscheidungen des UFS kçnnen z. B. mittels Stichworten zu einem
bestimmten Thema abgerufen werden.

– Gezielte Suche
bietet einen direkten Zugriff auf Dokumente, zu denen die Gesch�ftszahl
bekannt ist.

1.4.2 Findok – Ergebnisliste

Findok liefert je nach vorhergegangener Abfrage zwei unterschiedliche
Ergebnislisten. Nach einer Suche “Neu in Findok“ beinhaltet die Ergebnis-
liste zu jedem Dokument das Datum des Neuzugangs in Findok. In allen
anderen F�llen beinhaltet die Ergebnisliste eine Anzeige der Relevanz des
Dokuments (d. h. wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Dokument
dem gew�nschten Ergebnis entspricht). Daher finden sich UFS-Entschei-
dungen, in denen die Suchworte in der �berschrift oder in den Schlagwor-
ten vorkommen, am Anfang der Liste, unabh�ngig davon, welches Appro-
bationsdatum sie haben.
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1.4.3 Anzeige von Rechtssatz- und Volltextdokumenten

Zu Entscheidungen des UFS, die sehr umfangreich sein kçnnen, werden
h�ufig Rechtss�tze erstellt. Das sind kurze Dokumente, die eine wesentliche
rechtliche Frage einer UFS-Entscheidung behandeln. Eine Entscheidung
kann einen oder mehrere Rechtss�tze haben. Die Rechtss�tze sind mit den
Textdokumenten verlinkt und umgekehrt.

1.4.4 Findok – Zusatzinformationen

Jedes Dokument enth�lt neben dem Text auch Zusatzinformationen, die am
Dokumentende zusammengefasst sind. Einige dieser Informationen sind als
Links ausgebildet, die in einem neuen Browserfenster direkt angezeigt wer-
den.

Abbildung 2: Zusatzinformationen

In Verweise befinden sich der Entscheidung zugrunde liegende VwGH-/
VfGH-Erkenntnisse oder andere Zitate. Soweit diese Verweise im RIS zu
finden sind, erfolgt eine Verlinkung.
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In Anmerkungen stehen weitere redaktionelle Informationen, etwa Hin-
weise auf �hnliche oder abweichende UFS-Entscheidungen sowie auf Steu-
errichtlinien oder andere wichtige Vorschriften.

In Beachte sind etwaige Beschwerdenverfahren an Hçchstgerichte doku-
mentiert.

1.4.4 Besondere Findok-Funktionen

– WAI-Konformit�t (barrierefreier Zugang)
– Online-Hilfe (Online-Support)
– Anzeigeformate: HTML und PDF
– Automatische Sortierung des Suchergebnisses nach Relevanz oder nach

Datum
– Individuelle Sortiermçglichkeiten

1.4.5 Besondere Findok-Funktionen der UFS-Dokumente

– Navigation zwischen Rechtss�tzen (Folge-Rechtss�tzen) bzw. Entschei-
dungstexten

– Verlinkung mit dem RIS (VwGH-Erkenntnisse, EuGH-Urteile)
– Redaktionelle Anmerkungen (�hnlich, abweichend zu RL, VwGH . . .)
– Dokumentation oberstgerichtlicher Beschwerden (VwGH und VfGH)
– EU-Vorabentscheidungsersuche

1.5 Findok als Wissensmanagement

Findok bietet als Wissensplattform viele Mçglichkeiten zur Wissensgewin-
nung und Wissensverbreitung.

1.5.1 Findok – Wissensgewinnung

Da der UFS keine Vorselektion trifft, sondern s�mtliche Berufungsentschei-
dungen verçffentlicht, bietet die Findok den Wissenschaftlern und Prakti-
kern eine Plattform, in denen sie je nach Aufgaben und Wissensgebieten
recherchieren kçnnen. Sie treffen die Auswahl, welche Entscheidungen
sie kommentieren und zitieren mçchten. So finden die UFS-Entscheidun-
gen Eingang in die Literatur, in Fachzeitschriften, Kommentaren, Samm-
lungen etc. Dass die Findok Hyperlinks ins RIS anbietet, erleichtert das
Recherchieren und das Vergleichen der Rechtsprechung verschiedener
Spruchkçrper.
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1.5.2 UFSaktuell

Der UFS selbst ist Herausgeber der Fachzeitschrift UFSaktuell. Die Autoren
sind großteils UFS-Mitglieder; aber auch Steuerberater und Lektoren der
Universit�ten kommentieren Entscheidungen, die sie aus der Findok ken-
nen. Somit bietet die Fachzeitschrift eine Plattform, in der Meinungsvielfalt
zu aktuellen Themen des Steuerrechtes geboten wird. Findok gibt die Mçg-
lichkeit, sich umfassend zu informieren und Beitr�ge f�r die Fachliteratur
zu verfassen.

1.5.3 UFS-Newsletter

Die Rechtss�tze werden vom Evidenzb�ro mit einem Redaktionsteam
gesichtet. Aufgrund der großen Anzahl an Entscheidungen und Rechtss�t-
zen, die t�glich in die Findok gelangen, erstellt das Evidenzb�ro gemein-
sam mit dem Redaktionsteam monatlich einen Newsletter, der eine Aus-
wahl der wichtigsten Rechtss�tze enth�lt. Der UFS-Newsletter wird auf
der UFS-Website verçffentlicht: http://ufs.bmf.gv.at/aktuelles/_start.htm

Abbildung 3: UFS-Website

2. Ausblick

Findok wurde von der Finanzverwaltung und der �ffentlichkeit sehr posi-
tiv aufgenommen. Insbesondere die Steuerberater begr�ßen die nun herr-
schende „Chancengleichheit“ betreffend finanzrechtliche Informationen.
Nichtsdestoweniger wird bereits an der Weiterentwicklung des Systems
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gearbeitet. Um die Rechtsprechungsentwicklung des Unabh�ngigen Finanz-
senates besser verfolgen zu kçnnen, sollen Berufungsentscheidungen (ne-
ben Stamm- und Folgerechtss�tzen) auch mit dem Hinweis “�hnlich“,
“gleich“ oder “widerspr�chlich“ zu anderen Entscheidungen versehen wer-
den. Mit ca. 5.000 neu hinzukommenden UFS-Entscheidungen pro Jahr und
ebenso unz�hligen Erl�ssen ist die Transparenz und Performance in der
Abfrage dieses enormen Dokumentenvolumens eine große Herausforde-
rung, und gewinnt ein leicht �berschaubares Suchergebnis aufgelistet nach
den relevanten Suchkriterien zunehmend an Bedeutung. Die technischen
Entwicklungen schreiten indessen stetig voran, sodass einer Lçsung dieser
Probleme nichts im Wege steht.
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